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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Städtebauliche Verträge zum Bebauungsplan Nr. 1553 Kronsberg-Süd

Antrag,

dem Abschluss von zwei inhaltsgleichen städtebaulichen Verträgen nebst 
Erschließungsverträgen zum Bebauungsplan Nr. 1553 - Kronsberg-Süd - mit den jeweiligen 
Vertragspartnern

der GWH Wohnungsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main sowie  1.

der Kronsberg Mitte Grundbesitz GmbH & Co. KG und der Kronsberg Mitte 2.
Erschließungsgesellschaft GmbH, beide in Hannover

zu den in der Begründung aufgeführten, wesentlichen Vertragsbedingungen zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Genderaspekte werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 1553, für das sich 
der Auslegungsbeschluss parallel im Verfahren befindet, eingehend geprüft. Sie gelten 
entsprechend für den städtebaulichen Vertrag.
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Kostentabelle

Ziel und damit wesentlicher Inhalt städtebaulicher Verträge ist es, die Stadt von mit dem 
Bebauungsplan verbundenen Kosten zu entlasten und diese weitestgehend auf die 
Planbegünstigten zu übertragen. Aus Gründen der gesetzlich normierten Kausalität können 
nur solche Kosten oder sonstige Aufwendungen auf die Planbegünstigten übertragen 
werden, die der Stadt für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und 
die Voraussetzung oder Folge des geplanten Bauvorhabens sind (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 
BauGB). Überdies müssen die vereinbarten Leistungen den gesamten Umständen nach 
angemessen sein (§ 11 Abs. 2 BauGB). Vor diesem Hintergrund müssen die nachfolgenden 
Kosten bei der Stadt verbleiben und über den städtischen Haushalt finanziert werden. 
Soweit erforderlich, werden hierfür zu gegebener Zeit gesonderte Drucksachen vorgelegt.

1. Planung und Herstellung der im Bebauungsplan Nr. 1553 vorgesehenen öffentlichen 
Grünflächen (Landschaftspark, einschließlich der darin vorgesehenen öffentlichen 
Spielplätze) sowie Planung und Herstellung der außerhalb des Vertragsgebietes 
(siehe Anlage 1) gelegenen notwendigen Bolzplätze/Spielflächen: ca. 6 Mio. €;

2. erstmalige Errichtung der im Bebauungsplan Nr. 1553 vorgesehenen Schule: ca. 10 
Mio. € gemäß dem Investitionsmemorandum 500 plus;

3. Anmietung von bis zu sechs Flächen für soziale und kulturelle Zwecke (die Höhe der 
Kosten kann erst im weiteren Verfahren geklärt werden);

4. Kosten für Planung und Herstellung der Hauptstraße im Vertragsgebiet (Anlage 1), 
soweit sie nicht über Ablösevereinbarungen mit den o. a. Vertragspartnern 
refinanziert werden: ca. 5,6 Mio. € (inkl. gesetzlicher Gemeindeanteil von 10%);

5. Kosten für Planung und Herstellung der Hauptstraße außerhalb des 
Vertragsgebietes (Anlage 1) zum Anschluss an die nördlich vorhandene 
Kattenbrookstrift, da dieses Teilstück nicht zum Anbau bestimmt und daher nicht 
erschließungsbeitragspflichtig ist: ca. 0,9 Mio.€;

6. Kosten für die Verlagerung von Biotopen: ca. 0,4 Mio €;

7. Kosten für ggf. erforderliche Leitungsverlegungen (können erst im weiteren 
Verfahren geklärt werden);  

8. Planung und Herstellung der im Projektareal Mitte (siehe Anlage 1) gelegenen sog. 
Schulwiese, soweit die Kosten nicht vom oben zu 2. angeführten Vertragspartner zu 
tragen sind: rd. 0,237 Mio. €;

9. Kosten für Maßnahmen, die der Überflutungsvorsorge im Zuge von 
Starkregenereignissen dienen: ca. 1,2 Mio. €.

Aus den städtischen Grundstücksverkäufen an die im Antragstext benannten 
Vertragspartner entstehen Einnahmen für die Stadt. 

Begründung des Antrages

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat mit Beschluss der Drucksache Nr. 1379/2014 die 
nahezu vollständig im städtischen Eigentum stehende Wohnbaufläche „Kronsberg-Süd“, 
welche im vom Rat der Stadt beschlossenen Wohnkonzept 2025 als Vorschaufläche 
enthalten ist, in der Verfügbarkeit auf den Zeitraum 2017-2025 hochgestuft und die 
Entwicklung der Fläche für den Wohnungsbau forciert .

Die Fläche am Kronsberg-Süd wurde bereits im Zuge der Planungen zur Weltausstellung 
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EXPO 2000 mit Konzepten für den Wohnungsbau belegt. Dies wurde im 
Flächennutzungsplan gesichert. Der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Nr. 
1553 mit dem Ziel einer Wohnungsbauentwicklung analog zu den nördlich bereits 
realisierten Baufeldern wurde 1998 gefasst (Drucksache Nr. 3106/1998). Aufgrund der 
damaligen Nachfragesituation wurde seinerzeit das Verfahren nicht weiterverfolgt.

Mit dem erneuten Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1553 – 
Kronsberg-Süd – in leicht geändertem Umgriff (Drucksache Nr. 0552/2016) hat der 
Verwaltungsausschuss der Stadt im April 2016 die Grundlage für die aktuell und absehbar 
auch zukünftig notwendige wesentliche quantitative Entlastung und qualitative Ergänzung 
des Wohnungsmarktes in Hannover durch eine bauliche Entwicklung in diesem Bereich 
geschaffen.

Ziel ist es, auf ca. 53 ha Fläche zügig Baurechte für ca. 3.500 Wohneinheiten in 
Blockstrukturen nebst Erschließungs- und Freiflächen sowie der notwendigen sozialen und 
gewerblichen Infrastruktur zu schaffen und diese zielgerichtet zu realisieren.

Das jeweilige Vertragsgebiet ist in Anlage 1 schwarz umrandet dargestellt.

Innerhalb des Vertragsgebietes bilden die durch unterschiedliche Schraffur sowie die 
Buchstaben A, B und C gekennzeichneten Bereiche die Projektareale Nord, Mitte und Süd.

Im jeweiligen Projektareal wird darüber hinaus ein Baufeld definiert, als der jeweils mit einer 
eigenen Ordnungsnummer gekennzeichnete Bereich. Soweit vertraglich nicht abweichend 
geregelt, sind daher die in Anlage 1 mit A 1.1 bis 1.3 sowie B 1.1 bis 1.3 gekennzeichneten 
Bereiche jeweils als drei einzelne Baufelder zu betrachten.

Die beiden Projektareale Nord (rd. 14,44 ha) und Mitte (rd. 12,78 ha) werden von der Stadt 
an zwei unterschiedliche, aus dem Kreis der Wohnungswirtschaft heraus gebildete 
Interessengemeinschaften (nachfolgend gemeinsam „IG“, "Vertragspartner" bzw. einzeln 
jeweils „IG Nord“ oder „IG Mitte“ genannt) bzw. deren von diesen bestimmte Vertreter oder 
eigens gegründete Gesellschaften veräußert und von diesen nach entsprechender 
eigentumsrechtlicher Auseinandersetzung bebaut.

Das Projektareal Süd verbleibt zunächst im Eigentum der Stadt.

Es ist vorgesehen, alle Projektareale über eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 
Hauptstraße in Verlängerung der nördlich bestehenden Kattenbrookstrift an das vorhandene 
Straßennetz anzuschließen. Der östlich an das Vertragsgebiet (Anlage 1) angrenzende 
Landschaftsraum soll über einen neuen Landschaftspark in das Wohnquartier hineingeführt  
werden.

Zur Regelung der sich im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
1553, Kronsberg-Süd, ergebenden städtebaulichen Fragestellungen erfolgte mit den o. a. 
IG eine Einigung auf die nachfolgenden wesentlichen Inhalte städtebaulicher Verträge nach 
§ 11 BauGB:

Vertragspartner / Abwicklungskonzepte

IG Nord

Für die Umsetzung der Bebauung im Projektareal Nord (Anlage 1) hat sich eine 
Interessengemeinschaft aus gegenwärtig folgenden Firmen gebildet:

I. GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, Westerbachstraße 33, 60489 
Frankfurt am Main;

II. GWH Bauprojekte GmbH, Westerbachstraße 37, 60489 Frankfurt am Main;

III. LIEMAK Immobilien GmbH, Spohrstraße 2, 30177 Hannover gemeinsam mit 
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der Klosterkammer Hannover, diese wiederum vertreten durch den 
Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds (AHK), Eichstraße 2, 30161 
Hannover;

IV. Hochtief Infrastructure GmbH, Podbielskistraße 344, 30655 Hannover;

V. Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co KG, Adelheidstraße 24, 30171 Hannover;

VI. Theo Gerlach Wohnungsbau-Unternehmen GmbH & Co KG, Raffaelstraße 4, 
30177 Hannover;

VII.Helma Wohnungsbau GmbH, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte.

Aus dem Kreis der Mitglieder der IG schließt die im Antragstenor und vorstehend unter 
I. näher bezeichnete GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen zunächst alle 
erforderlichen Verträge mit der Stadt als ihre eigenen ab. Bei der GWH 
Wohnungsgesellschaft mbH Hessen handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der  
Hessischen Landesbank (Helaba). Vor diesem Hintergrund steht der Abschluss 
sämtlicher vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt unter dem Vorbehalt der 
bankinternen Gremien. Würden diese - wider Erwarten - versagt, bestünde - mit Blick 
auf die Auslage des Bebauungsplanes und die potentiell eintretende formelle Planreife - 
für die GWH die Verpflichtung, von allen vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt 
zurückzutreten.

Im Übrigen erfolgt seitens der GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen mit den  
Mitgliedern der IG eine insbesondere eigentumsrechtliche Auseinandersetzung unter 
Wahrung mit der Stadt vereinbarter Rechtsnachfolgeregelungen. Diese sind weiter 
unten näher beschrieben.

IG Mitte

Auch hinsichtlich des Projektareals Mitte (Anlage 1) besteht eine 
Interessengemeinschaft, der gegenwärtig folgende Mitglieder angehören:

I. Spar- und Bauverein eG, Arndtstraße 5, 30167 Hannover;

II. hanova – Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover GmbH (GBH), 
Otto-Brenner-Straße 4, 30159 Hannover;

III. Gundlach GmbH & Co. KG Bauträger, Am Holzgraben 1, 30161 Hannover;

IV. KSG Hannover GmbH, Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen;

V. Delta Bau AG, Hohenzollernstraße 27, 30161 Hannover;

VI. meravis Bauträger GmbH, Katharinenstraße 13, 20457 Hamburg.

Aus diesem Kreis haben die Delta Bau AG und die meravis Bauträger GmbH 
gemeinsam mit zwei eigens gemeinschaftlich errichteten Projektgesellschaften für die 
Baufelder B 11 und B 12 i. Gr., beide vertreten durch die Zentrum-Kronsberg-Süd 
Verwaltungs-GmbH i. Gr. (u. a. Realisierung der Nahversorger) und der persönlich 
haftenden Kronsberg Mitte Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Kronsberg Mitte 
Grundbesitz GmbH & Co. KG gegründet, der die übrigen oben zu I. bis IV. genannten 
IG-Mitglieder in quotalen Anteilen als Kommanditisten beitreten, sobald deren intern 
erforderlichen Beschlüsse der Aufsichtsgremien vorliegen. Dies wird nach 
gegenwärtigem Stand vor Abschluss der Verträge mit der Stadt gegeben sein.

Die durch die Kronsberg Mitte Verwaltungsgesellschaft vertretene Kronsberg Mitte 
Grundbesitz GmbH & Co. KG schließt als vorgesehene Eigentümerin aller Flächen im 
Projektareal Mitte den städtebaulichen Vertrag mit der Stadt ab und stellt die daraus 
resultierenden Sicherheitsleistungen (für die Ablöse "äußere Erschließung" und in 
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Bezug auf die Kindertagesstättenversorgung - siehe jeweils unten).

In gleicher Weise gründen die o. a. Gesellschafter die Kronsberg Mitte 
Erschließungsgesellschaft mbH, die Planung und Durchführung der "inneren 
Erschließung" des Projektareals Mitte (Anlage 1) im Zuge des vorgesehenen 
Erschließungsvertrages zum Gegenstand hat. Sie stellt insoweit die notwendigen 
Bürgschaften.

Die Ausstattung mit dem erforderlichen Kapital stellen die Gesellschafter sicher.
Die Kronsberg Mitte Grundbesitz GmbH & Co. KG wird unter Wahrung der unten näher 
beschriebenen Rechtsnachfolgeregelung zwischen den Gesellschaftern 
eigentumsrechtlich auseinandergesetzt. Die Gesellschafter setzen die entsprechenden 
vertraglichen Verpflichtungen um.

Städtebauliche Grundlagen / Bauvorhaben / Realisierungszeiträume / sog. 
Lärmschutzbebauung / Bauablaufkonzept

Innerhalb des Vertragsgebietes (Anlage 1) sollen in Blockstrukturen Mehrfamilienhäuser 
mit überwiegend IV bis V Geschossen sowie dreigeschossige Reihenhäuser mit 
zusammen rd. 3.500 Wohneinheiten (WE) nebst Erschließungs- und Freiflächen sowie 
der notwendigen sozialen und gewerblichen Infrastruktur entstehen. Von den 
Wohneinheiten entfallen voraussichtlich auf Projektareal Nord ca. 1.220 WE, auf 
Projektareal Mitte ca. 1.280 WE und auf Projektareal Süd rd. 1.000 WE.

Neben dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 1553 ist verbindliche 
Grundlage der Bebauung im Vertragsgebiet (Anlage 1) ein für beide IG und die Stadt 
geltendes, einheitliches städtebauliches Entwicklungskonzept einschließlich der 
Gebrauchsanweisung Stadterweiterung Kronsberg-Süd.

Die IG streben für ihre jeweiligen Projektareale eine vollständige Realisierung der 
Bebauung innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1553 
an.

Beide IG sind verpflichtet, innerhalb von 18 Monaten nach Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan für mindestens die Hälfte der im jeweiligen 
Projektareal befindlichen WE prüffähige Bauanträge zu stellen. Darunter müssen jeweils 
sein:

1. die gesamte Bebauung der Baufelder, auf denen sich nach dem Bebauungsplan 
Nr. 1553 aus Gründen des Schallschutzes eine Lärmschutzwand bzw. die diese 
ersetzenden Gebäude befinden,

2. im jeweiligen Projektareal sämtliche Bauvorhaben mindestens eines Baufeldes, auf 
dem eine Kindertagesstätte vorgesehen ist,

3. im Projektareal Mitte darüber hinaus sämtliche Bauvorhaben mindestens eines 
Baufeldes, auf dem der Bau eines Nahversorgers vorgesehen ist (Baufeld B 11 
oder B 12).

Innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntmachung der Baugenehmigung ist jeweils mit 
dem Bau zu beginnen. Die Hochbauten sind, unbeschadet sonstiger vertraglicher 
Vorgaben, jeweils innerhalb von längstens 30 Monaten danach fertigzustellen.

Ist zum Zeitpunkt des Ablaufs der vorgenannten Frist zum Baubeginn noch nicht die 
Anfahrbarkeit des jeweiligen Projektareals der IG über die von der Stadt zu erstellende 
"äußere Erschließung" - dies ist die unten näher bezeichnete sog. Hauptstraße in 
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Verlängerung der nördlich bestehenden Kattenbrookstrift - im Standard einer für LKW 
befahrbaren Baustraße möglich, so verlängert sich die Frist zum Baubeginn jeweils bis 
zum Vorliegen dieser Voraussetzungen.

Im Falle archäologischer Funde, Kampfmittel oder erheblichen Belastungen des Bodens 
(maßgebliche LAGA Einstufung Z2 oder größer), verlängern sich die Fristen zur 
Fertigstellung ausschließlich für das betroffene Baufeld um die Dauer der von der 
zuständigen Behörde angeordneten Maßnahmen, soweit durch diese die Bautätigkeit 
vollständig unterbrochen oder ganz überwiegend unterbunden wird.

Die IG sind jeweils verpflichtet, dort wo nach dem Bebauungsplan Nr 1553 anstelle einer 
Lärmschutzwand die diese ersetzenden Gebäude möglich sind, jeweils entsprechende 
Gebäude zu errichten. Lärmschutzwand oder die diese ersetzenden Gebäude sind im 
Rahmen der o. a. Fristen jeweils zuerst zu errichten und anschließend dauerhaft zu 
erhalten. Bei vollständiger oder teilweiser Zerstörung der Lärmschutzwand oder der 
entsprechenden Hochbauten sind diese unverzüglich wieder vollständig aufzubauen. Es 
erfolgt eine entsprechende Absicherung im Grundbuch und über Baulasten. Zur 
Sicherung des Wiederaufbaus sind von den IG jeweils Versicherungen abzuschließen. 
Die Versicherungssummen dürfen im Schadensfall ausschließlich zur Reparatur bzw. 
Wiedererrichtung verwendet werden. Die Versicherungsleistung wird treuhänderisch an 
die Stadt zur ausschließlich zweckgebundenen Verwendung abgetreten.

Die IG und die Stadt werden innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
städtebaulichen Vertrages ein Konzept über den fristgerechten Ablauf aller 
Baumaßnahmen erstellen. Die erforderlichen Eckpunkte sind im Vertrag festgelegt. Das 
Konzept ist für alle Beteiligten verbindlich und im Falle einer Rechtsnachfolge 
weiterzugeben. Es kann jederzeit einvernehmlich ganz oder teilweise angepasst 
werden.

Das Projektareal Süd (Anlage 1) wird von der Stadt nach eigenem Ermessen 
bedarfsgerecht vermarktet. Verhandlungsergebnis ist, dass Grundstückskaufverträge 
seitens der Stadt frühestens 42 Monate nach Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 1553 abgeschlossen werden. Dies 
berücksichtigt insbesondere, dass nur in den Projektarealen Nord und Mitte (Anlage 1) 
vor einer weiteren Bebauung jeweils die o. a. lärmschützende Randbebauung errichtet 
sein muss und insoweit ein bautechnisches Ungleichgewicht zwischen den einzelnen 
Projektarealen kompensiert wird.

Umsetzung der städtebaulichen, architektonischen und freiräumlichen Qualität

Die IG verpflichten sich für die innerhalb ihres Projektareals gelegenen Baufelder jeweils 
einen mit der Stadt einvernehmlich abzustimmenden Planungswettbewerb nach der 
Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) durchzuführen. Hierzu werden mindestens 
vier Planungsteams bestehend aus je einem Architektur- und je einem 
Landschaftsarchitekturbüro (nachfolgend Wettbewerbe) eingeladen. Ein Architekt darf 
sich für maximal zwei Baufelder innerhalb des Projektareals an Wettbewerben 
beteiligen. Verbindliche Grundlage der Wettbewerbe sind neben dem Bebauungsplan 
das einheitliche städtebauliche Entwicklungskonzept einschließlich der 
Gebrauchsanweisung Stadterweiterung Kronsberg-Süd sowie die im Vorfeld 
einvernehmlich zwischen der Stadt und den IG abgestimmten Ziele und Inhalte der 
Auslobung. Die jeweiligen Wettbewerbe sind vor der Einreichung der jeweiligen 
Bauanträge durchzuführen. Sämtliche Kosten trägt in den Projektarealen Nord und Mitte 
die jeweilige IG.
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Die Stadt wird im Projektareal Süd (Anlage 1) in gleicher Weise entsprechende 
Wettbewerbe umsetzen bzw. umsetzen lassen.

Die Zusammensetzung der Jury/des Preisgerichts, die von den Wettbewerbern zu 
erbringenden Leistungen und die Einzelheiten des Wettbewerbsverfahrens sind in den 
Verträgen festgelegt. 

Die IG Mitte verpflichtet sich darüber hinaus, in den Wettbewerben für die in Anlage 1 
gekennzeichneten Baufelder B 11 und B 12 aufgrund der besonderen 
Entwicklungsaufgabe mit der geplanten Integration gewerblicher Nutzungen 
(einschließlich Nahversorger), folgende zusätzlichen Anforderungen verbindlich zu 
berücksichtigen:

a) Entsprechend Drucksache Nr. 1909/2010 N1 ist bei Bauvorhaben mit 
Publikumsverkehr außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen die jeweils notwendige 
Anzahl von Fahrradabstellplätzen gemäß § 48 NBauO zu errichten. Die 
Fahrradbügel müssen gut einsehbar sein und einen ausreichenden Seitenabstand 
von mind. 70 cm haben. Es sind nur Fahrradbügel „Modell Hannover“ bzw. in 
Abstimmung mit der Stadt adäquate Fabrikate in hochwertiger Qualität zu 
verwenden. Die Hälfte der Fahrradabstellbügel ist zu überdachen. Die 
Fahrradabstellplätze müssen spätestens bei Inbetriebnahme des entsprechenden 
Bauvorhabens hergestellt sein. Die Lage der Stellplätze ergibt sich aus dem 
Wettbewerbsergebnis.

b) Es ist entsprechend Drucksache Nr. 1054/2004 verpflichtend eine Fläche zur 
Aufstellung von Wertstoffcontainern in einem der vorbenannten Baufelder bereit  
zu stellen. Der Standort der öffentlich benutzbaren Container ergibt sich aus dem 
Wettbewerbsergebnis. Die IG Mitte stellt die benötigte Fläche spätestens nach 
Fertigstellung eines Nahversorgers unentgeltlich zur Verfügung, befestigt sie auf 
eigene Kosten und gewährleistet deren Erreichbarkeit und Sauberkeit. 

c) Unbeschadet sonstiger Vorgaben ist hinsichtlich der Nahversorger jeweils eine 
eigenständige energetische Beratung der IG Mitte unter Einbeziehung des 
jeweiligen Betreibers der Nahversorger im Zuge der konkretisierenden 
Objektplanung vor Durchführung des o. a. Wettbewerbsverfahrens bei der 
städtischen Klimaschutzleitstelle verpflichtend.

Besondere Wohnformen

Innerhalb des Vertragsgebietes (Anlage 1) ist jeweils für mindestens 25 % der zur 
Errichtung konkret vorgesehenen Wohneinheiten im jeweiligen Baufeld ein Antrag auf 
Förderung nach dem am 19.09.2013 (Beschluss-Drucksache Nr. 1724/2013) vom Rat 
der Stadt beschlossenen Kommunalen Wohnraumförderprogramm für Mietwohnungen 
in der dann jeweils aktuellen Fassung zu stellen. Dabei gelten im Sinne dieser Regelung 
die in Anlage 1 mit A 1.1 bis A 1.3 bzw. mit B 1.1 bis B 1.3 im jeweiligen Projektareal 
gekennzeichneten Bereiche zusammengenommen als ein Baufeld.

Abweichend von den Möglichkeiten des städtischen Wohnraumförderprogramms wird 
für das Vertragsgebiet (Anlage 1) die Möglichkeit der mittelbaren Belegung ausdrücklich 
ausgeschlossen. Auch eine Verlagerung der je Baufeld zu erfüllenden Quoten auf 
bestimmte/andere Baufelder, um auf diese Weise die Gesamtanzahl an geförderten 
Wohneinheiten je Projektareal durch einen Ausgleich zwischen einzelnen Baufeldern zu 
erreichen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Im Falle einer Förderzusage sind die geförderten Wohnungen im jeweiligen Projektareal 
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verpflichtend zu errichten und zu vermieten. Soweit trotz vertragsgemäßer 
Antragstellung keine Förderung durch die Stadt gewährt wird, gilt die jeweilige 
Verpflichtung als erfüllt. Anträge auf Förderung müssen jeweils spätestens mit 
Einreichung des ersten Bauantrages je Baufeld eingereicht werden.

Die Einhaltung der Verpflichtungen zum geförderten Wohnungsbau wird mittels 
Vertragsstrafe gesichert.

Sollten sich die Belegungs- und Mietbindungen des städtischen Programms wesentlich 
ändern und/oder durch Land oder Bund neue Förderungen erfolgen, wird auf Verlangen 
jeweils einer Vertragspartei eine Vertragsanpassung mit dem Ziel vorgenommen, 
möglichst viele Wohnungen im Sinne des vereinbarten Kontingents zu einem günstigen 
Mietzins anbieten zu können.

Bei Realisierung, Vermarktung und Vergabe der einzelnen Baufelder in den einzelnen 
Projektarealen (Anlage 1) werden Baugruppen ausdrücklich zur Beteiligung aufgerufen. 
Sie sind - je nach Art der Vermarktung - bei gleichwertigen Kauf- oder Mietangeboten 
bevorzugt bei der Vergabe zu berücksichtigen. 

Dies ist auf Verlangen gegenüber der Stadt nachzuweisen. Eine Baugruppe wird dabei 
so definiert, wie es die Stadt bei eigenen Verkäufen an diese Zielgruppe praktiziert.

Effektive Energienutzung, Energieeinsparung, Solarenergienutzung

Innerhalb des Vertragsgebietes (Anlage 1) sind sämtliche Gebäude mindestens im 
KfW-Effizienzhaus-55-Standard gemäß der Definition und den Berechnungsvorgaben 
der Kreditanstalt für Wideraufbau, Frankfurt (KfW) zu errichten. Die einschlägigen 
Merkblätter der KfW sind einzuhalten.

Unbeschadet sonstiger Anforderungen seitens der KfW bedeutet  
Effizienzhaus-55-Standard:

dass bei Wohngebäuden die Werte für die sogenannten Transmissionswärmeverluste 
(H

T
‘) wenigstens um 30 % sowie 

der Jahresprimärenergiebedarf wenigstens um 45 % 

unter den Werten des Referenzgebäudes gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) 
liegen müssen.

Für Nichtwohngebäude gilt die Einhaltung der in den Technischen 
Mindestanforderungen gemäß Merkblatt der KfW Energieeffizient Bauen und Sanieren - 
Nichtwohngebäude - vorgegebenen mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der  
wärmeübertragenden Umfassungsflächen des Gebäudes für opake und transparente 
Außenbauteile, Vorhangfassaden sowie Glasdächer / Lichtbänder und Lichtkuppeln.

Der Jahresprimärenergiebedarf muss wenigstens um 45 % unter den Werten des 
Referenzgebäudes liegen. 

Soweit seitens der KfW-Vorgaben möglich, kann ein alternativer Nachweis des o. a. 
Standards nach Referenzwerten erfolgen.

Sollten sich zum Zeitpunkt der jeweiligen Bauantragstellung die gesetzlichen 
Berechnungsmodalitäten geändert haben, wird von der Stadt eine Anpassung des 
Standards entwickelt, die dem bisherigen KfW-Effizienzhaus-55-Standard entspricht.
Sollte gesetzlich ein höherer Standard gefordert werden, ist dieser einzuhalten.

Daneben sind hinsichtlich der Wärmeversorgung im Vertragsgebiet (Anlage 1) verpflichtend 
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folgende Vorgaben zu erfüllen:

a) Erfolgt die Wärmeversorgung des Gebäudes aus einem zentralen Nahwärmenetz, 
ist für die Wärmebereitstellung an der Hausübergabestation ein maximaler 
Primärenergiefaktor (f

p
) von 0,4 (ermittelt nach AGFW Arbeitsblatt FW 309-1, 

Stand Mai 2014) einzuhalten.

b) Erfolgt die Wärmeversorgung nicht oder nur teilweise aus einem zentralen 
Nahwärmenetz mit f

p
 ≤ 0,4, obwohl ein solches Netz zur Verfügung steht und ein 

Anschluss vom Betreiber angeboten wurde, ist ein Nachweis der energetischen 
Gleichwertigkeit zu erbringen:

q
p
 (Wärmeversorgungsalternative) ≤ q

p
 (Nahwärmenetz mit f

p
=0,4)

c) Steht für die Wärmeversorgung des jeweiligen Gebäudes generell kein zentrales 
Nahwärmenetz zur Verfügung oder wird im Einzelfall vom Betreiber ein Anschluss 
an ein bestehendes zentrales Nahwärmenetz nicht angeboten, entfällt die 
Vorgabe gemäß Buchstabe b) und es ist lediglich sicherzustellen, dass der 
Primärenergiebedarf gemäß des KfW-Effizienzhauses 55 nebst den o. a. weiteren 
Anforderungen einzuhalten ist.

Im Falle von Buchstabe b) ist nachzuweisen, dass der Jahres-Primärenergiebedarf des 
Gebäudes mit Wärmeversorgungsalternative denselben Jahres-Primärenergiebedarf des 
Gebäudes bei Anschluss an ein Nahwärmenetz mit f

p
=0,4 aufweist oder diesen 

unterschreitet. Für den Nachweis dürfen ausschließlich Komponenten angepasst werden, 
die zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung der Wärme dienen. Der 
Gleichwertigkeitsnachweis ist nach der für das Bauvorhaben maßgeblichen 
Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu erbringen. 
Sollten sich die Rechenvorschriften für den PE-Faktor ändern, wird ein neuer 
Anforderungswert festgelegt. Der Gleichwertigkeitsnachweis ist mit Bauantragstellung 
einzureichen.

Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe sind nur als automatisch beschickte Anlagen zu 
errichten und zu betreiben. Als Einzelraumfeuerungsanlagen sind ausschließlich 
Pelletöfen zugelassen. Kombinationsöfen sind ausdrücklich nicht zugelassen. Der 
Betrieb von Bio-Ethanolöfen ist nicht ausgeschlossen.

Dachflächen von Gebäuden im Vertragsgebiet (Anlage 1) sind statisch so auszulegen, 
dass eine Belegung mit Photovoltaikmodulen möglich ist. Leerrohre sind zu einem 
geeigneten Ort für die Wechselrichter (z.B. Keller / Tiefgarage) vorzusehen. Eine 
entsprechende Voreinrichtung für eine bestimmte Art von Photovoltaikmodulen und die 
Belegung mit Photovoltaikmodulen sind jedoch nicht geschuldet.

Baumaterialien

Im gesamten Vertragsgebiet (Anlage 1) sind verbindliche Vorgaben zur Verwendung 
gesundheits- und umweltverträglicher Baumaterialien einzuhalten. Diese ergeben sich aus 
den unter Berücksichtigung bautechnischer Gegebenheiten fortgeschriebenen Vorgaben 
hinsichtlich der für den nördlichen Kronsbergs geltenden Regelungen und Erfahrungen. Sie 
ergeben sich im Einzelnen aus der Broschüre des städtischen Fachbereichs Umwelt- und 
Stadtgrün „Bauen am Kronsberg – Gesundheit- und umweltverträgliche Baumaterialien 
(Vorgabe 4.1) für das Gebiet Kronsberg Süd“. 

Die Ausführung sämtlicher Bauvorhaben ist unter der Prämisse abfallvermeidenden Bauens 
auszugestalten.
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Qualitätssicherung und Nachweise

Für eine unabhängige Begleitung von Planung und Ausführung der energetischen 
Zielsetzungen sowie der Verwendung gesundheits- und umweltverträglicher 
Baumaterialien sind im Vertragsgebiet (Anlage 1) folgende Vorgaben zu erfüllen:

1. Es sind durch den jeweiligen Bauherrn ein oder mehrere externe sachverständige 
Qualtitätssicherungsbüro(s) zu beauftragen. Zur Wahrung einheitlicher Standards 
müssen die entsprechenden Büros in der jeweils aktuellen Liste von proKlima - 
Der enercity Fonds - oder der Förderprogramme des Bundes aufgeführt sein.

2. Im Rahmen eines Prüfverfahrens sind sowohl in der Entwurfsplanung von 
Bauvorhaben als auch nach Bauausführung die Einhaltung einheitlich 
vorgeschriebener Mindestanforderungen jeweils durch Vorlage eines Testats/ 
einer Eigenerklärung gegenüber der Stadt nachzuweisen.

Die IG sind verpflichtet, der Stadt spätestens 6 Monate nach Bezug bzw. 
Inbetriebnahme des jeweiligen Bauvorhabens im jeweiligen Projektareal (Anlage 1) die 
Einhaltung des o. a. energetischen Standards sowie der Wärmeversorgung 
nachzuweisen. Weiter sind innerhalb dieser Frist die Umsetzung der Vorgaben zur 
Photovoltaik und zur Verwendung der gesundheits- und umweltverträglichen 
Baumaterialien zu belegen.

Sollten vereinbarte Mindeststandards nicht eingehalten werden, wird durch die Stadt 
eine angemessene Frist zur Nachbesserung erteilt, in der Mängel zu beheben und 
entsprechende Nachweise zu erbringen sind.

Verkehr / Erschließung / Mobilitätsangebote

"Äußere Erschließung"

Alle Projektareale im Vertragsgebiet (Anlage 1) werden über eine in Nord-Süd-Richtung 
verlaufende Hauptstraße in Verlängerung der bestehenden öffentlichen Verkehrsfläche 
Kattenbrookstrift und über Anschlüsse an die westlich bestehenden öffentlichen 
Verkehrsflächen Emmy-Noether-Allee, Stockholmer Allee, Mailänder Straße und 
Lissabonner Allee an das vorhandene Straßennetz angebunden. 

Dies wird im Sinne der vertraglichen Regelungen als „äußere Erschließung“ bezeichnet. 
Diese wird von der Stadt hergestellt und umfasst auch die Herstellung der 
vorgesehenen Mulden-Rigolen zur Ableitung des Oberflächenwassers einschließlich der 
zugehörigen Regenwasserkanäle, die Herstellung des Schmutzwasserkanals in 
Verlängerung der Kattenbrookstrift, an den sich die angrenzenden Projektareale 
anschließen müssen sowie das Anpflanzen der Straßenbäume einschließlich deren 
Entwicklungspflege.

Die Stadt wird die äußere Erschließung im jeweiligen Projektareal (Anlage 1) im 
Standard einer für LKW befahrbaren Baustraße so zur Verfügung stellen , dass bei 
Baubeginn von Hochbauten in den jeweiligen Projektarealen deren Anfahrbarkeit über 
die äußere Erschließung möglich ist. Ein vollständiger Ausbau der Verkehrsfläche in 
voller Breite und in voller Länge ist ausdrücklich nicht geschuldet. Baumaßnahmen der 
Stadt, beauftragter Firmen und/oder Leitungsträger an der äußeren Erschließung, die 
eine Beschränkung und/oder Sperrung der äußeren Erschließung bedingen, bleiben 
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vorbehalten. Eine Festlegung bestimmter Zufahrtswege über die äußere Erschließung 
erfolgt nicht. Die Stadt behält sich im Einzelnen die Ausgestaltung der Zufahrtswege zu 
einzelnen Baufeldern in den jeweiligen Projektarealen im Rahmen des gemeinsamen 
Bauablaufkonzeptes vor.

Die für die äußere Erschließung anfallenden, durch die Stadt zu erhebenden 
Erschließungsbeiträge lösen die IG ab. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand 
beläuft sich auf rd. 14,26 Mio. €. Davon entfallen als Ablösebeträge auf die IG Nord rd. 
4,52 Mio. € und auf die IG Mitte rd. 4,2 Mio. €. Den restlichen Anteil einschließlich des 
gesetzlichen Gemeindeanteils von 10% trägt die Stadt. 

Nach dem städtebaulichen Vertrag ist bis zur vollständigen Zahlung durch die IG jeweils 
eine Bürgschaft in der der Ablösesumme entsprechenden Höhe zu stellen.

Wie unter Ziffer 5 der Kostentabelle ausgeführt, trägt die Stadt auch die Kosten für 
Planung und Herstellung der Bereiche der Hauptstraße, die zwar innerhalb des 
Bebauungsplangebietes aber außerhalb des Vertragsgebietes (Anlage 1) liegen und 
dem Anschluss an die nördlich vorhandene Kattenbrookstrift dienen. Diese Bereiche 
sind nicht zum Anbau bestimmt und daher nicht erschließungsbeitragspflichtig. 
Anliegerin ist ausschließlich die Stadt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 0,9 Mio. €.

Als Überflutungsvorsorge bei Starkregenereignissen werden die unter Ziffer 4.2 der 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1553 näher beschriebenen Maßnahmen 
vorgesehen und von der Stadt umgesetzt. Da diese beitragsrechtlich nicht 
abrechnungsfähig und aus Gründen der Angemessenheit nicht auf die IG zu übertragen 
sind, übernimmt die Stadt die vollständigen Kosten in Höhe von ca. 1,2 Mio. €.

"Innere Erschließung"

Die Stadt überträgt den o. a. Vertragspartnern innerhalb der Projektareale Nord und 
Mitte jeweils im Rahmen eines Erschließungsvertrages gemäß § 11 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die Erschließung. Die Erschließung umfasst auch die 
öffentlichen Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Maßnahmen zur Ableitung 
des Oberflächenwassers durch Mulden-Rigolen-Systeme und etwa erforderliche 
Maßnahmen zur Regenrückhaltung.

Der Ausbau der Erschließungsanlagen erfolgt gemäß den Standards der Stadt sowie 
nach Maßgabe des einheitlichen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes einschließlich 
der Gebrauchsanweisung Stadterweiterung Kronsberg Süd für das gesamte 
Vertragsgebiet (Anlage 1).

Der Ausbau umfasst regelmäßig auch den Ausbau der in den jeweiligen Projektarealen 
Nord bzw. Mitte (Anlage 1) gelegenen öffentlichen Platzflächen.

Ausnahme ist im Projektareal Mitte die als sog. "Schulwiese" bezeichnete Platzfläche, 
die östlich an das im Eigentum der Stadt verbleibende Schulgrundstück angrenzt. Da 
der Platz auch der Erschließung der städtischen Schule dient, wird er unmittelbar nach 
Neubau der Schule von der Stadt hergestellt. Im Lichte der gesetzlich erforderlichen 
Kausalität sowie der Angemessenheit trägt die Stadt 1/4 der mit brutto rd. 950.000,00 € 
veranschlagten Kosten für die Platzerstellung. Die restliche Summe trägt die IG Mitte in 
Form einer pauschalen Einmalzahlung.

Die Erfüllung der mit den Erschließungsverträgen durch den jeweiligen Vertragspartner 
übernommenen Verpflichtungen wird durch gesonderte Sicherheitsleistung abgesichert.

Die Erschließung im Projektareal Süd ist Sache der Stadt. 

Elektromobilität-Personenkraftwagen

Beim Neubau von Gemeinschafts-Garagen und Gemeinschafts-Einstellplätzen im 
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Vertragsgebiet (Anlage 1) sind jeweils zehn Prozent der Stellplätze mit Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge auszustatten. Alle anderen Stellplätze sind so zu errichten, dass sie 
kostengünstig nachgerüstet werden können.

Alle Ladepunkte müssen in ein Lastmanagement integrierbar sein. Die vorbenannten 
Gemeinschaftsanlagen sind mit geeigneten Stromzuleitungen und Netzwerkkabeln oder 
Leerrohren vorab auszurüsten.

Die Ladepunkte müssen für eine Leistung von 3,5 kW pro Ladepunkt, sog. 
"Normal-Laden" ausgelegt sein.

Bei der Auslegung der elektrischen Leistung für die Hausanschlüsse ist vorerst von 
einer Elektrifizierung von mindestens 25% der Stellplätze auszugehen.

Im Projektareal Mitte ist darüber hinaus im Parkhaus eines Nahversorgers auf den 
Baufeldern B 11 oder B 12 mindestens eine geeignete Ladestation mit jeweils zwei 
Ladepunkten und mit zwei dafür reservierten Stellplätzen vorzusehen und zu betreiben. 
Diese Ladeinfrastruktur muss der Allgemeinheit zugänglich sein. Die Ladestation muss 
den Bestimmungen der Ladesäulenverordnung entsprechen.

Das Vorhalten der Ladeinfrastruktur und deren Zugänglichkeit für die Allgemeinheit sind 
per Dienstbarkeit grundbuchlich zu sichern.

Die Ladestromversorgung hat aus erneuerbaren Quellen zu erfolgen.

Darüber hinaus sind im jeweiligen Projektareal in zentraler Lage im öffentlichen 
Straßenraum die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dort je eine Ladestation mit 
zwei Ladepunkten nachgerüstet werden kann. Hierzu sind die erforderlichen Leerrohre 
vorzuhalten. In Bezug auf die beiden IG trifft der jeweilige Erschließungsvertrag 
entsprechende Regelungen.

Car-Sharing-Stellplätze

Im jeweiligen Projektareal (Anlage 1) sind außerhalb öffentlicher Flächen jeweils 
mindestens zehn Stellplätze für eine Anmietung durch Car-Sharing-Betreiber zu 
marktüblichen Konditionen vorzuhalten. Diese sind auf die einzelnen Baufelder im 
jeweiligen Projektareal zu verteilen.

Die in Hannover tätigen Anbieter von öffentlichen Car-Sharing-Angeboten sind 
innerhalb von zwei Monaten nach Genehmigungserteilung für das Bauvorhaben im 
jeweiligen Baufeld hierüber zu informieren. Ein verbindliches Angebot ist den 
Car-Sharing-Anbietern innerhalb von 6 Monaten nach Fertigstellung des jeweiligen 
Bauvorhabens zu unterbreiten. Wenn innerhalb von drei Monaten danach aus nicht vom 
Anbietenden zu vertretenden Grund ein entsprechender Mietvertrag nicht zustande 
kommt, entfällt die Verpflichtung zur Vorhaltung des jeweiligen Stellplatzes.

Das Nichtzustandekommen eines Mietvertrages ist der Stadt durch Erklärung der 
Verzichtsgründe seitens des Car-Sharing-Anbieters darzulegen.

Die erforderlichen Maßnahmen für eine Nachrüstung der jeweiligen 
Car-Sharing-Stellplätze mit geeigneter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind 
vorzusehen. Hierbei ist eine Ladeleistung aus regenerativen Energien von mindestens 
22 kW zu berücksichtigen.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind ebenfalls je Projektareal an zentraler, 
mit der Stadt abzustimmender Stelle mindestens zwei Stellplätze für eine Anmietung 
durch Car-Sharing-Betreiber herzustellen. Auch hier sind die Möglichkeiten einer 
Nachrüstung mit geeigneter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorzubereiten. 
Hinsichtlich der beiden IG ist dies im jeweiligen Erschließungsvertrag geregelt.
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Radverkehr

Für das jeweilige Projektareal (Anlage 1) besteht die Verpflichtung, im Zuge der o. a. 
Architekturwettbewerbe auszuarbeitenden Entwürfe, private Fahrradabstellanlagen 
auch für Wohngebäude vorzusehen. Diese müssen eine ausreichende 
Aufnahmekapazität erwarten lassen und eine komfortable Unterbringung sowie eine 
barrierefreie Zugänglichkeit auch bei Pedelecs, E-Bikes und Lastenfahrrädern 
ermöglichen. Für 25% der im jeweils umzusetzenden Entwurf vorgesehenen 
Fahrradabstellplätze muss eine Möglichkeit zum Aufladen mit elektrischer Energie 
vorbereitet werden.

Die IG werden sich bemühen, innerhalb des Gesamtrealisierungszeitraums in ihrem 
jeweiligen Projektareal einen Betrieb zum Verleih von Lastenfahrrädern durch 
Abschluss eines entsprechenden Kauf- oder Mietvertrages anzusiedeln und so dem mit 
dem Bebauungsplan verfolgten Ziel zur Schaffung alternativer Mobilitätsangebote 
Rechnung zu tragen.

Der Abschluss eines entsprechenden Vertrages bzw. der Nachweis der 
vorgenommenen Bemühungen unter Darlegung der Verzichtsgründe bei 
Nichtzustandekommen, sind der Stadt jeweils mitzuteilen.

Stadtteilpark / Öffentliche Spiel- und Bolzplätze / Baumschutz

Planung, Herstellung und Finanzierung der im Bebauungsplan Nr. 1553 vorgesehenen 
öffentlichen Grünflächen obliegen aus Angemessenheitsgründen der Stadt. Dies 
umfasst das in Anlage 1 als Stadtteilpark bezeichnete ca. 5,5 ha große Areal, 
einschließlich der darin für den Fußgänger- bzw. Radverkehr vorgesehenen Wege (teils 
öffentliche Verkehrsflächen, teils sonstige Wegeflächen) sowie die innerhalb des 
Stadtteilparks vorgesehenen öffentlichen Spielplätze. Darüber hinaus obliegen der Stadt 
auch Planung, Herstellung und Finanzierung der außerhalb des Vertragsgebietes 
(Anlage 1) gelegenen notwendigen öffentlichen Bolzplätze und 
Multifunktionsspielflächen. Die hierfür anfallenden Kosten werden mit ca. 6 Mio. € 
veranschlagt.

Die Stadt verpflichtet sich, die öffentlichen Flächen nach Maßgabe des gemeinsamen 
Bauablaufkonzeptes unter Berücksichtigung der zeitlichen Abläufe und der 
Bürger-/Kinderbeteiligung herzustellen. Voraussetzung einer Realisierung von Teilen 
des an die Projektareale Nord und Mitte angrenzenden Stadtteilparks ist darüber hinaus 
die Fertigstellung der in diesen Bereichen vorgesehenen öffentlichen Verkehrsflächen. 
Die Bürger- und Kinderbeteiligung kann frühestens erfolgen, wenn in den 
Projektarealen Nord und Mitte jeweils mindestens 150 Wohneinheiten bezogen sind.

Vorhandene Bäume und Gehölze im Vertragsgebiet (Anlage 1), die der 
Baumschutzsatzung der Stadt unterliegen, dürfen nur nach Maßgabe der hierfür 
erforderlichen Fällgenehmigungen gefällt werden. Entsprechender Ersatz ist gemäß 
Fällgenehmigung zu erbringen.

Im Übrigen sind Bäume und Gehölze in Abstimmung mit der Stadt nach den 
einschlägigen Vorschriften im Zuge von Baumaßnahmen zu schützen. Dies gilt 
insbesondere in Bezug auf Baumaßnahmen im Umfeld der entlang der östlichen 
Grenze des Vertragsgebietes vorhandenen sog. Randallee (siehe Anlage 1). Bei 
Beschädigungen besteht die Verpflichtung zur Schadensbeseitigung auf eigene Kosten.
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Soziale Infrastruktur

Kindertagesstättenversorgung

Nach Maßgabe des am 26.01.2017 zu Drucksache Nr. 1928/2016 beschlossenen 
städtischen Infrastrukturkostenkonzepts ist von folgendem zusätzlichen 
Infrastrukturbedarf in Bezug auf die Kindertagesstättenversorgung (Krippen- und 
Kindergartenplätze) für den gesamten Kronsberg-Süd (Vertragsgebiet - siehe Anlage 1) 
auszugehen:

a) 459 Kindergartenplätze für über 3-jährige (Ü3);

b) 177 Krippenplätze für unter 3-jährige (U3).

Hiervon entfallen auf das Projektareal Nord

a) 159 Kindergartenplätze für über 3-jährige (Ü3);

b)   61 Krippenplätze für unter 3-jährige (U3);

und auf das Projektareal Mitte

a) 166 Kindergartenplätze für über 3-jährige (Ü3);

b)   64 Krippenplätze für unter 3-jährige (U3). 

Die verbleibende Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen entfällt auf das 
Projektareal Süd.

Nach dem städtischen Infrastrukturkostenkonzept repräsentieren die auf die 
Projektareale Nord und Mitte (Anlage 1) entfallenden Betreuungsplätze Folgekosten 
bzw. Leistungen in Höhe von 7,82 Mio. € bzw. 8,18 Mio. €.

Entsprechend dem o. a. Infrastrukturkostenkonzept haben sich beide IG für ihr 
jeweiliges Projektareal (Anlage 1) entschlossen, jeweils ein eigenes Angebot für die 
Kindertagesstättenversorgung vorzuhalten und die der Stadt ansonsten zur Deckung 
des Bedarfs entstehenden Folgekosten nicht durch Geldleistung abzulösen. Sie 
verpflichten sich jeweils, an den im einheitlichen städtebaulichen Entwicklungskonzept 
für das jeweilige Projektareal (Anlage 1) jeweils vorgesehenen zwei Standorten 
entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen betriebsfertig herzustellen und 
anschließend zu betreiben bzw. betreiben zu lassen. Die Einrichtungen im jeweiligen 
Projektareal müssen mindestens den o. a. jeweiligen Bedarf decken und für die Dauer 
von mindestens 25 Jahren betrieben werden. Spätestens mit Bezugsfertigkeit von 
jeweils 25% der o. a. Wohneinheiten im jeweiligen Projektareal (Anlage 1) müssen 
jeweils 25% der auf das jeweilige Projektareal entfallenden o. a. Betreuungsplätze 
betriebsfertig zur Verfügung stehen.

Der Nutzungszweck wird durch Eintragung entsprechender Dienstbarkeiten zu Gunsten 
der Stadt im Grundbuch gesichert.

Die erste innerhalb des Vertragsgebietes realisierte Einrichtung ist in Form eines sog. 
Familienzentrums - also mit einem weiteren Gruppenraum und einem zusätzlichen Büro 
- auszugestalten. Die erforderliche Abstimmung hierzu nehmen die IG eigenständig vor.

Die von den IG übernommenen Verpflichtungen werden durch Sicherheitsleistungen in 
Form von Bürgschaften abgesichert.

Mit Stellung des ersten Bauantrages für ein zu Wohnzwecken nutzbares Gebäude im 
jeweiligen Projektareal (Anlage 1) ist eine Bürgschaft vorzulegen, die die Hälfte der o. a 
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Kosten abdeckt. Diese sind in der Folge und mit Fortschreiten der Bauantragstellung für 
weitere Wohneinheiten in vertraglich festgelegten Tranchen aufzustocken, sofern und 
soweit die jeweiligen Verpflichtungen zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen 
noch nicht erfüllt sind. Die fristgerechte Vorlage der Sicherheitsleistungen ist durch 
Vertragsstrafe bewehrt. Durch die Sicherheitsleistungen wird der Stadt finanziell die 
Schaffung der erforderlichen Plätze ermöglicht, wenn die IG ihren Verpflichtungen nicht 
vertragsgemäß nachkommen sollte.

Die IG sind berechtigt, die Abfolge der Realisierung der im jeweiligen Projektareal 
(Anlage 1) zu schaffenden Einrichtungen untereinander zu koordinieren und den jeweils 
festgelegten Bedarf an Plätzen so zu erfüllen, dass - unbeschadet der sonstigen 
vertraglichen Regelungen und sonstiger gesetzlicher Vorgaben - immer eine 
gemeinsame Einrichtung errichtet wird, die den jeweils anteiligen Bedarf beider 
Projektareale abdeckt. Eine Schließung von Einrichtungen bzw. eine Reduzierung der 
Kapazitäten bedarf der Zustimmung der Stadt.

Alle Einrichtungen sind verpflichtend zu versichern. Im Schadensfall darf die 
Versicherungssumme ausschließlich zur Reparatur bzw. Wiedererrichtung verwendet 
werden. Spätestens innerhalb von 18 Monaten nach Auszahlung der 
Versicherungssumme muss der jeweilige Betrieb wieder aufgenommen werden. In der 
Zwischenzeit sind von und auf Kosten der jeweiligen IG mit der Stadt abzustimmende 
Übergangslösungen zur Sicherstellung der Kinderbetreuung zu schaffen.

Es besteht die ausdrückliche vertragliche Verpflichtung, die Vertragsregelungen zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen an Rechtsnachfolger weiterzugeben.

Schule

Planung und Bau der im Vertragsgebiet, dort Baufeld B 5 (siehe Anlage 1), 
vorgesehenen Schule obliegen der Stadt. Die Stadt trägt die anfallenden Kosten, die 
gegenwärtig mit ca. 10 Mio. € gemäß dem Investitionsmemorandum 500 plus beziffert 
werden.

Sonstige soziale Angebote/Einrichtungen

Um eine soziale und inklusive Quartiersentwicklung zu befördern, ist geplant, innerhalb 
des Vertragsgebietes (Anlage 1) soziale Einrichtungen und Dienste vorzuhalten (z. B. 
Quartiersbüro, Elterntreff, Stützpunkt eines Jugendhilfeträgers). Eine Verpflichtung der 
Vertragspartner zur Überlassung erforderlicher Räumlichkeiten ist aus Gründen der 
gesetzlich erforderlichen Kausalität und Angemessenheit nicht möglich. Soweit 
nutzungsspezifische Räumlichkeiten daher nicht auf dem Grundstück der vorgesehenen 
städtischen Schule untergebracht werden können, ist eine Anmietung von bis zu sechs 
sozialen und kulturellen Verfügungsflächen von voraussichtlich jeweils 100 bis 110 m² 
nutzbarer Fläche durch die Stadt vorgesehen. Die Vertragspartner sind jeweils bereit, 
entsprechende Verhandlungen nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes aufzunehmen.

Grundstücksübertragungen / Grundbuchliche Sicherung von Rechten

Die o. a. Vertragspartner sind jeweils verpflichtet, die Flächen innerhalb ihres 
Projektareals, die im Bebauungsplan Nr. 1553 für öffentliche Zwecke vorgesehen sind 
(z. B. öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Grünflächen), unentgeltlich, lasten- und 
hypothekenfrei sowie kostenlos innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 1553 an die Stadt zu übertragen.

Flächen, die im Bebauungsplan Nr. 1553 als mit Dienstbarkeiten zu belastend 
dargestellt sind, sind den jeweils vorgesehenen Berechtigten zu Verfügung zu stellen. 
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Entsprechende Dienstbarkeiten sind im Grundbuch einzutragen. 

Rechtsnachfolge

Die mit den beiden IG vorgesehenen städtebaulichen Verträge enthalten die bei der 
Stadt obligatorische Verpflichtung, vertragliche Verpflichtungen und Bindungen 
etwaigen Rechtsnachfolgern mit der Maßgabe zur Weitergabe aufzuerlegen.

Jegliche Veräußerung oder sonstige Übertragung von Rechten und Pflichten bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Stadt. Ausgenommen davon sind regelmäßig Verkäufe an 
Enderwerber einzelner Reihenhausgrundstücke oder Verkäufe einzelner 
Eigentumswohnungen.

Dabei kann eine Übertragung der sich aus dem Erschließungsvertrag ergebenden 
Pflichten nur im Ganzen und auf einen Rechtsnachfolger vorgenommen werden.

Verträge, die eine Rechtsnachfolge begründen, sind der Stadt zur Prüfung vorzulegen. 
Sofern und soweit damit Verpflichtungen übertragen werden, die seitens der bisherigen 
Vertragspartner durch Bürgschaften abgesichert wurden, sind zeitgleich neue 
Sicherheitsleistungen des Rechtsnachfolgers vorzulegen.

Die Stadt darf ihre Zustimmung jeweils nur verweigern, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Durchführung der Bauvorhaben innerhalb der vereinbarten 
Fristen gefährdet ist.

Soweit – abhängig vom Umfang der übertragenen Verpflichtungen – kein Geschäft der 
laufenden Verwaltung vorliegt, bedarf die Zustimmung regelmäßig eines 
entsprechenden Beschlussverfahrens der Ratsgremien. Entsprechende Drucksachen 
würden unverzüglich seitens der Verwaltung vorgelegt. 

Die jeweils für die Projektareale Nord und Mitte von den IG vorgesehenen 
Abwicklungskonzepte gehen davon aus, dass nach Vertragsabschluss und zur 
Umsetzung der Bebauung in den einzelnen Baufeldern (Anlage 1) jeweils eine 
Eigentumsauseinandersetzung der IG stattfindet. Dabei sollen die Projektareale 
flächenmäßig anteilig an die jeweiligen IG-Mitglieder aufgeteilt werden. In derartigen 
Fällen und bei Vorliegen der oben beschriebenen Voraussetzungen für eine 
vertragsgemäße Rechtsnachfolge an die einzelnen Mitglieder der jeweiligen IG soll die 
Verwaltung die Erteilung der Zustimmung vornehmen können und kein 
kommunalrechtliches Beschlussverfahren erforderlich sein. Dabei darf kein Mitglied der 
jeweiligen IG mehr als 25% der Bauflächen im jeweiligen Projektareal (Anlage 1) 
übernehmen.

Neben den vorstehend aufgeführten Punkten enthalten die Verträge noch die erforderlichen 
allgemeinen Regelungen (insbesondere Übernahme der Kosten für die Konkretisierung des 
jeweiligen Projektes durch den jeweiligen Vertragspartner, Folgen bei wesentlichen 
Abweichungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 1553 vom Entwurf, der dem 
Vertrag zugrunde liegt, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen - insbesondere bei 
Verzögerungen, Aufhebung oder Feststellung der Nichtigkeit des v. g. Bebauungsplans im 
Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens).

Die mit den jeweiligen Vertragspartnern vereinbarten Vertragskonditionen sind insgesamt 
und im Einzelnen angemessen und als Voraussetzung oder Folge des/der geplanten 
Bauvorhaben ursächlich.

61.16
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